
 

 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Fellbach GmbH (SWF) 

 

Gas 
 

zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 

für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck  

(Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) vom 01.11.2006 (BGBl. I Nr. 50 S. 2485) 
 

1. Netzanschluss (§§ 5 – 9 NDAV) 
 
1.1. Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschluss-

nehmers sind unter Verwendung der von der SWF zur Verfügung gestellten Vordrucke zu beauf-
tragen.  

 
1.2 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem 

eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Gasversor-
gungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entge-
genstehen. 

 
1.3 Der Anschlussnehmer erstattet der SWF die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses 

nach den im Preisblatt der SWF veröffentlichten Pauschalsätzen. 
 
1.4 Der Anschlussnehmer erstattet der SWF die Kosten für Veränderungen des Netzanschlusses, die 

durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen 
vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem Aufwand. 

 
  1.5 Die SWF ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhältnis 

beendet wird. 
 

  1.6 Der Brennwert beträgt ca. 11,300 kWh/mB
3 (mB

3= Betriebskubikmeter) bei einem Ruhedruck von 
22 mbar. 

 

2. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV) 
 
 Baukostenzuschüsse nach § 11 NDAV werden nicht erhoben. 
 

3. Inbetriebsetzung der Gasanlage (§ 14 NDAV) 
 

  3.1. Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der Gasanlage 
ausgeführt hat, unter Verwendung der von der SWF zur Verfügung gestellten Vordrucke zu beauf-
tragen.  

 
3.2. Der Anschlussnehmer erstattet der SWF die Inbetriebsetzungskosten nach den im Preisblatt der 

SWF veröffentlichten Pauschalsätzen. 
 

3.3. Die Inbetriebsetzung der Gasanlage kann von der Bezahlung der Netzanschlusskosten abhängig 
gemacht werden. 
 

4. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV) 

 
Es gelten die Technischen Anschlussbedingungen der SWF (TAB Gas). 

 

5. Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-

schlussnutzung (§§ 23, 24 NDAV) 
 

Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung sind 
vom Anschlussnehmer / Anschlussnutzer nach den im Preisblatt der SWF veröffentlichten Pau-
schalsätzen zu ersetzen. 



6. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

 
Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbe-
sondere die Angaben des Anschlussnehmers/ Anschlussnutzers im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Netzanschluss-
/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

7. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Be-
anstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Ver-
tragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 
die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der 
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zu-
gang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an:  
Stadtwerke Fellbach GmbH, Postfach 2163, 70711 Fellbach, 0711 / 57543 0,  
info@stadtwerke-fellbach.de 

 
Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 
VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt 
die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerich-
te anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  
 
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 
 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 
030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 

7. Inkrafttreten 
 

Die Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2018 in Kraft. 
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